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„Ein Datenschützer ist nur dann
„erfolgreich“ im Sinne von „daten-
schützend“, wenn er mit Leiden-
schaft und Spaß zusammen mit
und für seinen Kunden praxisge-
rechte Lösungen erarbeitet.“

1
Einleitung

„Jetzt bist du auf der dunklen Seite der Macht!“

Das war die direkte Bewertung einiger Gesprächspartner, als ich mich da-
zu entschieden hatte, von der Position der unternehmensinternen Daten-
schutzbeauftragten zur „reinen“ Konzern-Justiziarin zu wechseln. Es war
nicht nur irgendein Konzern, sondern der Verlag, der sich zu diesem Zeit-
punkt bereits auf den Weg gemacht hatte, der führende digitale Verlag Eu-
ropas zu werden und dabei selbstverständlich auch zunehmend Daten zu
verarbeiten. Meine neue Aufgabe bestand darin, meinen neuen Arbeitgeber
genau auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen. Und dazu gehörte es
auch, datenschutzrechtlich praktikable Lösungen zu finden. Ohne Daten-
fluss werden schließlich weder Produkte noch Prozesse digital.

Dass die Kommentierung meines Stellenwechsels auf einer fehlerhaften Be-
wertung basierte, wird deutlich, wenn Sie sich der Tatsache bewusst wer-
den, dass die Einhaltung von Datenschutzrecht nicht primär vom Angebot
eines Unternehmens, sondern von der Beratung zum Datenschutzrecht ab-
hängt. Eine datenschutzrechtliche Beratung ist nur dann für alle Beteiligten
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1 Einleitung

gut, angenehm und im Ergebnis auch nachhaltig, wenn sie alle Interessen
und Rechte einbezieht und in Einklang miteinander bringen kann.

TIPP 1: Ein Datenschützer ist nur dann „erfolgreich“ im Sin-
ne von „datenschützend“, wenn er mit Leidenschaft und Spaß
zusammen mit und für seinen Kunden praxisgerechte Lösungen
erarbeitet.

Zum einen sind die technische Komponenten zu berücksichtigen, deren Ver-
ständnis für die datenschutzrechtliche Bewertung nicht nur spannend, son-
dern sogar fundamental ist. Zum anderen sind die wirtschaftlichen und
menschlichen Komponenten essentiell. Nur wenn Sie auch diese erkennen
und berücksichtigen, werden Sie ein guter Datenschutzberater sein.

Auf den folgenden Seiten möchte ich von meinen Erfahrungen berichten
und Tipps geben, wie man als Datenschutzrechtler, Datenschutzbeauftrag-
ter oder -berater arbeiten kann, um den meines Erachtens größten Effekt
zu Gunsten des Datenschutzrechts und – im Ergebnis – zu Gunsten Ihres
Mandanten zu erzielen.

Mein Fokus liegt auf der Beratung von Unternehmen, nicht von Betrof-
fenen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wenn ich von
Mandant oder Kunde spreche, dann ist hiermit immer Ihr Auftraggeber
gemeint, egal ob Sie nun Rechtsanwalt sind oder ein Arbeitnehmer, der
für seinen Arbeitgeber den Auftrag „Umsetzung von Datenschutz“ erfüllen
soll/darf.

Dieses Buch enthält bewusst keine Details zu fachlichen Themen und ge-
setzlichen Grundlagen. Ich gebe Ihnen praktische Ratschläge zum Vorgehen
und zur Argumentation, die sich bei mir bewährt haben. Ich gehe dabei im
Wesentlichen auf das notwendige Wissen, die Verhaltensweisen eines Da-
tenschutzexperten und die Organisation, insbesondere die Zusammenarbeit
im Datenschutz ein. Dafür habe ich Ihnen einige Übersichten, Bewertungs-
hilfen, Checkliste, Beispiele und Praktische Tipps zusammengestellt.

2



1 Einleitung

Sie haben gerade das richtige Buch in der Hand, wenn

• Sie gerade überlegen, in die Datenschutzberatung zu gehen und Tipps
zum Vorgehen in der Beratung suchen,

• Sie bereits Datenschützer sind und noch ein paar Erfahrungen von
mir mitnehmen möchten, oder

• Sie eine Datenschutzorganisation aufbauen möchten und noch Ideen
sowie Vor- und Nachteile dafür suchen.

Ich freue mich, wenn Ihnen mein Buch gefällt. Zögern Sie auch nicht, sich
bei mir zu melden, wenn Sie weitere Ideen, Tipps oder Anregungen zum
Thema haben.

Bis dahin viel Freude bei der Lektüre!

Ihre

Dr. Jana Moser
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„Nachhaltige datenschutzrechtliche
Beratung ist mehr als Feuerlöschen
und Schaffen von Papiertigern.“

2
Leidenschaft

Wenn Sie eines mitbringen müssen als Datenschutzexperte, dann ist es Lei-
denschaft. Leidenschaft sowohl für Technologie, Datenflüsse und abstrakte
Zusammenhänge, als auch für digitale Geschäftsmodelle und unterschied-
liche Interessen und Denkweisen.

Es gibt einige Berater und Rechtsanwälte, die sich – nicht zuletzt wegen
der ab 25. Mai 2018 geltenden EU Datenschutzgrundverordnung – auf das
Datenschutzrecht stürzen, weil sie meinen, einen heiligen Gral entdeckt
zu haben. Die monetäre Antriebsfeder dieser Berater hat unbestritten viel
Kraft. Sie wird zum einen sehr zielgerichtet gerade von großen Kanzleien
und Beratungen eingesetzt – ganz nach dem Motto: „Viel hilft viel!“. Zum
anderen treibt sie andere nicht-juristische Berater an, die hoffen, eine neue
lukrative Einnahmequelle entdeckt zu haben.

Bei beiden Modellen wird der Mandant im ersten Schritt das Gefühl haben
„Puh, jetzt habe ich das Problem Datenschutz vom Tisch.“ Er fühlt sich
sicher, vor allem, weil er gehört hat, dass hohe Bußgelder drohen, Wett-
bewerber oder Verbraucherschützer rechtliche Schritte gegen ihn oder das
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